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Lass dich impfen!

Titelwiederholung

LASS DICH 
IMPFEN!

Brauche ich einen Termin?
Nein! Einfach vorbeikommen!

Was muss ich mitbringen?
 – Impfausweis (sofern vorhanden)
 – Personalausweis oder vergleichbares 
 offizielles Dokument – dies dient der 
 Überprüfung der Impfberechtigung

Die Impfaufklärung durch Ärzte*innen 
 erfolgt vor Ort.

Weitere Informationen zur  
Impfaktion finden Sie unter:  
www.corona.koeln

احصل على اللقاح!

ВАКСИНИРАЙ СЕ!

GET VACCINATED!

FAIS-TOI VACCINER !

FATTI VACCINARE!

VAKSLÊDAN / PARZAN BiBE!

VACCINEAZĂ-TE!

ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ!

AŞI OL!

CIJEPI SE!

VAKCINIŠI SE!



Lass dich impfen!Lass dich impfen!

Warum?

Impfen schützt

 – Mit einer Impfung schützen Sie sich  
und andere vor der gefährlichen  
Krankheit COVID-19.

 – Die meisten Menschen vertragen  
die Impfung sehr gut.

 – Die Impfung ist sehr sicher.
 – Diese Impfung ist freiwillig und kostenlos.

Die Impfung gegen das Corona-Virus ist  
der wichtigste und wirksamste Weg aus  
der Krise.

Wo und Wann?

Weitere Informationen wie 
Datum und Uhrzeit zu dem 
Standort der Impfaktion in 
Ihrem Veedel finden Sie hier:

Welcher Impfstoff wird verimpft?

Wer kann sich impfen lassen?

Impfberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren. 
16- und 17-Jährige erhalten den mRNA-Impf-
stoff BioNTech.Bei dieser Impfaktion wird der mRNA-Impfstoff 

BioNTech für Erwachsene und Jugendliche ab 
16 Jahren angeboten.

Auf Wunsch werden auch die Vektor-Impfstoffe 
von Johnson & Johnson sowie AstraZeneca 
verimpft.

Notwendige Zweitimpfungen nach Erstimpfung 
mit BioNTech sowie AstraZeneca erfolgen im 
Impfzentrum der Stadt Köln.

Hinweis:
16- und 17-Jährige müssen vor der Impfung 
(sie erhalten ausschließlich BioNTech) eine 
schriftliche Einwilligung (Auf klärungsmerkblatt 
und der Anamnese- und Einwilligungsbogen) 
ihrer Erziehungsberechtigten und eine 

 Ausweiskopie eines  Erziehungsberechtigten 
vorlegen. Werden sie von einem Erziehungs-
berechtigten zur Impfung begleitet, genügt 
die schriftliche Einwilligung des Erziehungs-
berechtigten.


